
Anlage zum Runderlass des Ministeriums  

für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz vom 18. April 2006 

über die Kennzeichnung von Schutzgebieten  

und anderen besonders geschützten Teilen 

von Natur und Landschaft 
 

 

1 Form und Höhe der Schilder 

 

Die Form der Schilder ergibt sich aus den nachstehenden Abbildungen. Ihre Höhe beträgt 

 

1 a) 23 cm 

 

 oder 

 

1 b) 60 cm, 

 

1 c) bei Zusatzschildern entsprechend der Höhe der Schilder nach Nummer 1 Buchstabe a oder Nummer 1 Buchstabe b bis zu DIN 

A 5. 

 

 

2 Material der Schilder 

 

Für die Herstellung der Schilder ist wieder verwendbares Material zu verwenden, vorzugsweise Holz oder Metall. 

 

 

3 Farbe der Schilder 

 

Schrift und Eule: Schwarz 

 

Hintergrund: Ginstergelb (RAL 1032) 

 

 

4 Text für den Hinweis auf die Veränderungssperre 

 

Für dieses Gebiet wurde ein Verfahren der Unterschutzstellung als 

Naturschutzgebiet/Landschaftsschutzgebiet/Naturdenkmal/Geschützter Landschaftsbestandteil eingeleitet. Daher sind alle 

Handlungen verboten, die geeignet sind, den Schutzgegenstand nachteilig zu verändern (§ 28 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung 

mit § 27 Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes). 

 

 

5 Text für den Hinweis auf die einstweilige Sicherstellung 

 

Dieses Gebiet wurde als Naturschutzgebiet/Landschaftsschutzgebiet/Naturdenkmal/Geschützter Landschaftsbestandteil 

gemäß § 27 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes einstweilig sichergestellt. Daher sind alle Handlungen verboten, die 

geeignet sind, den Schutzgegenstand nachteilig zu verändern. 

 

 

6 Text für weitere Zusatzschilder 

 

Diese Hinweise richten sich im Wesentlichen an die Besucher der geschützten Bereiche. Um Beeinträchtigungen des 

Schutzgegenstandes durch Unkenntnis der Bestimmungen zu vermeiden, können die wichtigsten Verbote aus der Verfügung 

oder Verordnung für das jeweilige Schutzgebiet zitiert werden. 



















Zur Anlage 
Nummer 1 Buchstabe c, 

Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6 




